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Übersicht der Gesetzesentwürfe in der Anhörung „Sterbebegleitung“ 

des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages am 23. September 2015 
 

Autoren Gruppe Sensburg /  

Dörflinger / Beyer 

Gruppe Brand / Griese /  

Vogler 

Gruppe Hinze / Reimann / 

Lauterbach 

Gruppe Künast / Sitte /  

Gehring 

Gesetzesentwurf Entwurf eines Gesetzes 
über die Strafbarkeit der 
Teilnahme an der Selbsttö-
tung  

Entwurf eines Gesetzes zur 
Strafbarkeit der geschäfts-
mäßigen Förderung der 
Selbsttötung  

Entwurf eines Gesetzes zur 
Regelung der ärztlich be-
gleiteten Lebensbeendigung 

Entwurf eines Gesetzes über 
die Straffreiheit der Hilfe 
zur Selbsttötung 

Suizidbeihilfe  generell strafbar nur geschäftsmäßige straf-
bar 

für Ärzte ausdrücklich er-
laubt, wenn die gesetzli-
chen Voraussetzungen ein-
gehalten werden 

strafbar, wenn gewerbsmä-
ßig, ansonsten straffrei 

Sonderrecht für Ärzte nein nein ja nein 

Regelungsstandort Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch  Bürgerliches Gesetzbuch Strafgesetzbuch 

Quelle BT-Drs. 18/5376 BT-Drs. 18/5373  BT-Drs. 18/5374 BT-Drs. 18/5375 

 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805376.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805373.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805374.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805375.pdf

